
GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Fachbereich . 3 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 03.12.2024 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage 
GR vom 

zur Niederschrift 
Drucksachen-Nr. : S3 (4f 

Betr.: Bauantrag zur Errichtung einer temporären Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuer-
wehr Budenheim, Schulstraße (Flur 1, Nr. 785) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: 

/ 

Sitzungstermin: 
09.12.2024 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zur Errichtung einer temporären Fahrzeughalle der Freiwilli-
gen Feuerwehr Budenheim, Schulstraße (Flur 1, Nr. 785) wird erteilt. 

Begründung: 

Das geplante Vorhaben befindet sich auf dem Platz der Generationen, im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen qualifizierten Bebauungsplans „Großer Garten II", der an dieser Stelle eine 
Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) festsetzt. 

Für die Dauer der Brückensanierung der Kreisstraße K 49 wird ein Teil der Feuerwehrfahrzeuge 
an dieser Stelle stationiert. In den Wintermonaten ist der Bau einer temporären Fahrzeughalle für 
den Betrieb erforderlich. Nach Ende der Sanierungsmaßnahme soll die Halle abmontiert werden. 

Die geplante Fahrzeughalle soll mit einem Satteldach versehen werden, die geplante Trauffiöhe 
soll bei von 4,4 m und die geplante Firsthöhe bei 5,74 m liegen. Die Grundfläche soll ca. 120 m2  
betragen. 

Die geplante Nutzung durch die Feuerwehr weist eindeutig einen Gemeinwohlbezug aufi, somit 
gehört sie auf Flächen für den Gemeindebedarf hin. Allerdings zählt sie nicht zur festgesetzten 
exakten Zweckbestimmung (Schule). Da die Nutzung zeitlich begrenzt sein soll, voraussichtlich 
auf einem Jahr, ist sie in diesem Fall genehmigungsfähig. 

Das geplante Vorhaben kann planungsrechtlich befürwortet werden. 
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Anlagen  
1. Liegenschafiskarte 
2. Baubeschreibung 
3. Grundrisse, Schnitte und Ansichten. 

Stellungnahme der Kämmerei: crfordcrlich / nicht erforderlich 
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VERMESSUNGS- UND 
KATASTERAMT 
RHEINHESSEN-NAHE 

\\ Sportanlage 

•1 

Auszug aus den Geobasisinformationen 
Liegenschaftskarte 

Hergestellt am 29.10.2024 

Flurstück: 785/4 
Flur: 1 
Gemarkung: Budenheim 

Gemeinde: Budenheim 
Landkreis: Mainz-Bingen 

Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

5541354 0 10 20 30 
Maßstab 1: 1 000    Meter 

Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung. Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen 
bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen). 

Hergestellt durch Öffentlich best. Vermessungsingenieur DipL-Ing. (FH) Elmar Neuroth. 
Befugnis eingeräumt am 26.09.2006 durch Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz. 



FE
LE

F
O

N
 06

1
39

.9
6

2
3

 2
!
 

1
E

L
L

F
A

X
0

6
139

9
6

 3 1
 

B
U

E
R

O
@

K
LE

IN
-A

R
C

H
I
 

t
 E

T
E

N
C

0
M

 
W

W
W

K
L
E

IN
 AR

C
H

IT
E

K
T

E
N

C
D

M
 

KIeii :TflchJtekten 

WINFPIF KLEIN AN I3EN ERLEN? 5257 BLIDE*4EIM 

Gemeindeverwaltung Budenheim 
vertr.: Hr. Bürgermeister Stephan Hinz 
Berliner Straße 3 
55257 Budenheim 

Bauantrag 

Projekt: Temporäre Fahrzeughalle 

Schulstraße 
55257 Budenheim 

Budenheim, 31.10.2024 

Baubeschreibung für eine temporäre Einsatzfahrzeughalle: 

Projektbeschreibung: 
Diese Beschreibung umfasst eine Leichtbau-SystemhaHe mit Satteldach, die vorübergehend errichtet 
wird und mindestens für eine Dauer von einem Jahr bestehen bleibt. 
Tragkonstruktion und Bauteile: 
Die Beschreibung umfasst die Tragkonstruktion, Dach- und Wandverkleidung, die wichtigsten 
Anschlüsse sowie die Verankerung und Fundamente. Die Halle ist für eine Breite von 10,17 m und eine 
Traufhöhe von 4,40 m ausgelegt. Geringere Breiten bis 7,5 m und Traufhöhen bis 3,5 m sind ohne 
zusätzlichen Nachweis zulässig. Die Dachneigung beträgt 15°. 
Lastannahmen: 
Ständige Lasten sowie Schnee- und Windlasten wurden gemäß DlN EN 1991 ermittelt. Die Halle ist für 
Schneelasten bis zu 1,13 kN/m2  auf Bodenniveau ausgelegt. In Bereichen mit Schneeanhäufungen und 
bei höheren Schneelasten muss die Halle geräumt werden. Anpraltlasten wurden nicht berücksichtigt; 
bei Bedarf sind zusätzliche bauliche Vorkehrungen zu treffen. 
Tragwerk: 
Die Tragkonstruktion der InnenfeIder besteht aus einer Stütze-Binder-Konstruktion mit biegesteifen 
Verbindungen an den Trauf- und Firstpunkten. Der Binder wird durch Pfetten zu den Verbänden hin 
stabilisiert. Die geschlossene Giebelkonstruktion erhält ebenfalls eine Stützen-Binder-Konstruktion, 
welche durch zusätzliche Giebelstützen unterstützt wird. 
Aussteifung: 
Die Aussteifung erfolgt in Längsrichtung durch Dach- und Wandverbände und in Querrichtung durch die 
Rahmen der Halle und der Giebel. Die Verbandsdiagonalen bestehen aus Stahlseilen, die durch 
Schäkel und Spannschlösser verbunden sind. Alternativ können Diagonal- oder Druckstreben 
verwendet werden. 
Materialien und Verkleidung: 
Die Pfetten bestehen aus kaltgeformten Hohlprofilen. Das Dach ist mit Planenwerkstoff verkleidet. 
Alternativ können die Längs- und/oder Giebeiwände mit horizontal verlegten Trapezblechen oder ISO-
Paneelen verkleidet werden. 
Verformung und Setzungsempfindlichkeit: 
Die Konstruktion ist setzungsunempfindlich und weist größere Verformungen auf, insbesondere bei der 
Planenverkleidung, Wandriegeln, Pfeifen und dem gesamten Rahmentragwerk. Diese Verformungen 
wurden in der Statik berücksichtigt und beeinträchtigen nicht die Tragfähigkeit. 
Verankerung und Fundamente: 
Die Verankerung erfolgt je nach Bodenart mittels Erdnägeln auf Böden der Bodenklassen A bis C, 
Asphalt oder Pflasterdeckschichten. Auf Stahlbetonfundamenten oder Bodenpiatten erfolgt die 
Verankerung mittels Dübel. Es ist eine zulässige Bodenpressung von 210 kN/m2  einzuhalten. Bei 
Streifenfundamenten beträgt die erforderliche Bodenpressung 150 kN/m2. 
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Sportanlage 

Längswand A 
Ansicht - Ost 

--- B 
5IB» . 

Lingswand 1 
Ansicht - W.st 

- 

Grundriss 

Temporäre Fahrzeughalle der Freiweilligen 
Feuerwehr Budenheim 

Sportanlag 

Projekt 

BAUVORHABEN 

Sporthalle 

Schulstraße 
55257 Budenheirn 

Flur 1 
FlurstOck: 78514 

Giebelwand 1 
Ansicht - Nord 

BAUANTRAG 

BAUHERR 
G.mMnd.n,..11u,,g Bud.nhan 
'I.tU.I., øüsflun.IsI., SI.ph.n Hinz. 
Bzw., SnA. 3 
$3257 Bd.S,.im 

icueh architekten 

Schnitt A-A Giebelwand 6 
Ansicht - Süd 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Fachbereich :3 
Bearbeiter Herr Menjoulet 
Aktenzeichen 611-30 

Datum : 03.12.2024 

Anlage 
GR vom 

zur Niederschrift 
Drucksachen-Nr. : 4, - 2.0 

Betr.: Bauantrag zur Nutzungsänderung Lager in Werkstatt, Gebäude 202, Rhein-
straße 27 (Flur 7, Nr. 292/1) 

Beratungsfolge:   

Gremium: 
BUA 

TOP: 

a 

Sitzungstermin: 
09.12.2024 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zur Nutzungsänderung Lager in Werkstatt, Gebäude 202, 
Rheinstraße 27 (Flur 7, Nr. 292/1) wird unter der u. g. Bedingung erteilt. 

Begründung: 

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen qualifizierten 
Bebauungsplans „Industriegebiet am Rhein", der an dieser Stelle ein Industriegebiet (GI) fest-
setzt. 

Geplant ist, innerhalb des bestehenden Gebäudes 202eine Lagerfläche zur Werkstatt umzunut-
zen. Die Umnutzung erfolgt ohne Anderung der Bestandsstrukturen, lediglich eine Markierung 
soll die unterteilten Bereiche zonieren. 

Es liegt keinen Stellplatznachweis vor. Nach der vorliegenden Bau- und Betriebsbeschreibung 
„ergeben sich aus diesem Antrag keine Änderungen betrieblicher Abläufe und Kapazitäten. An-
lieferverkehr erfolgt nicht. (...) Eine Anpassung des Stellplatznachweises ist an dieser Stelle 
nicht notwendig." 
Nach den Richtzahlen zur Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 
2000 ist allerdings der Steliplatzbedarf bei Handwerks- und Industriebetrieben höher als bei La-
gerräumen und Lagerplätze. Mit der geplanten Fläche von ca. 292 m2  entsteht bei einer Werk-
statt, das als Handwerks- und Industriefläche eingestuft wird, ein Bedarf in Höhe von 5 bis 
6 Stellplätze. Bei der gleichen Fläche als Lagerfläche entsteht hingegen nur einen Bedarf in 
Höhe von 3 bis 4 Stellplätze. Wir sind der Ansicht, dass 1 bis 2 neue Stellplätze erforderlich 
sind. 
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1app Hinz 
(Fac . - reichsleiter) (Btirgermeister) 

Die geplante Nutzungsänderung entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans; sie kann pla-
nungsrechtlich befürwortet werden, unter der Bedingung, dass die Erfüllung der Stellplatzver-
pflichtung gesichert ist. Die Gemeinde Budenheim empfiehlt der Kreisverwaltung, einen Stell-
platznachweis nachzufordern. 

Anlage 
1. Liegenschaftskarte 
2. Bau- und Betriebsbeschreibung 
3. Formlose Betriebs- und Funktionsbeschreibung 
4. Grundrisse 
5. Schnitte 
6. Ansichten 

Stellungnahme der Kämmerei: erforderlich / nicht erforderlich 

Menjoulet 
(Sachbearbeiter) 
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Ostdeutsche Slraße 28 
55232 Pdzey 

FlUrstück: 292/1 
Flur: 7 
Gemarkung. Budenheim 

Gemeinde: Budenheim 
Landkreis: Mainc-Bingen 

Auszug aus den Geobasisinformat. inen 
Liegenschaftskarte 

VERMESSUNGS- UND 
XATASTERAMT 
RHEINHESSEN-NAHE 

Hergestellt am 05.07.2024 
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Bau- und Betriebsbeschreibung 

Proj.-Nr.: 559.32 

Bauvorhaben: Umnutzung Lager in Werkstatt 
Gebaude 202 
Rheinstraße 27, 55257 Buden heim 

Ries+Rie 
Architekten 
Ingenieure 

  

Bauherr: 

  

Baubeschreibung Bestand: 

Bauordnunsrechtliche Grundlaqen:  
Das Baugrundstück befindet sich auf dem Werksgelände der (Gemarkung: 
Budenheim, Flur: 7, Flurstück: 291/7) im Geltungsbereich des am 11.07.1991 in Kraft getretenen Bebauungsplans 
„SBU-1 mit integriertem Grünordnungsplan Industriegebiet am Rhein' der Gemeinde Budenheim" mit 1. 
Änderung, in Kraft getreten am 19.02.2004 (,‚Gebiet 9.1"). 

Vorhandene Bebauunq:  
Das Grundstück ist bereits durch verschiedene Gebäude bebaut. 

Bau- und Betriebsbeschreibung Neubau: 

Der Bauherr plant die Umnutzung einer Lagerfläche zur Werkstatt innerhalb des bestehenden Gebäudes 202. 
Die Umnutzung erfolgt ohne Anderung der Bestandsstrukturen, lediglich eine Markierung soll die unterteilten 
Bereiche zonieren. 

Konstruktion:  
Konstruktiv folgt die neue Zonierung dem bestehenden Achsraster des Gebäudes teilweise und wird zwischen 
den Achsen B-D bzw. 1-5 angeordnet. 
Es besteht keine konstruktive Verbindung zur Fassaden- oder Dachkonstruktion des Gebäudes, daher bleibt das 
bestehende Gebäude unverändert bestehen. 

Ein neuer Prüf- und Überwachungsbericht des Prüfsachverständigen ist hierbei nicht notwendig. 

Auch die Erschließung der Ebenen, sowie Tür- und Fensteröffnungen bleiben von der beantragten Umnutzung 
unberührt. 

Weitere bauliche Informationen können dem Formblatt zur Baubeschreibung entnommen werden. 

Seite 1 von 2 



Betrieb:  
Es ist kein weiterer technischer Ausbau der Werkstatt geplant, daher sind keine Anderungen der-ffuaea4ee, 
sowie der Trink- und Abwasserversorgung geplant. Außerdem entstehen durch die neue Zonierung keine 
Luftverunreinigungen, Schallemissionen, besondere gefährliche Abwässer etc. Ries+Ries 

Architekten 
Ingenieure 

Da die hier beantragte Umnutzung ausschließlich als Zonierung beantragt wird, ergeben sich aus diesem Antrag 
keine Anderungen betrieblicher Abläufe und Kapazitäten. Anlieferverkehr erfolgt nicht. Eine gesonderte 
Betriebsbeschreibung liegt bei, eine Anpassung des Stellplatznachweises ist an dieser Stelle nicht notwendig. 

Bauordnunqsrechtliche Belange:  

Die hier beantragte Umnutzung hat keinen Einfluss auf die Grundstücksausnutzung. Daher erfolgt hierzu 
ebenfalls kein neuer Nachweis. 

Die notwendigen Rettungswege in Ebene 0 bleiben durch die neue Zonierung unberührt. Die weitere 
brandschutztechnische Beurteilung kann der beiliegenden Fortschreibung des Brandschutzkonzepts (Projekt 20-
064 vom 23.02.2024, Büro Petry & Horne Ingenieure GbR) entnommen werden. 

Aufstellung Baukosten: Stahlbau ca. 30.000,00€ brutto  
Summe ca. 30.000,00 € brutto 

aufgestellt: Budenheim, den 13.09.202 

Ries+Ries 
Architekten 
Ingenieure 
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Ries+Ries 
Architekte 
lngenie 

Bauherr/-in 

Forrnose Betriebs- und Funktionsbeschreibung 

 

Proj.-Nr.: 589.32 

Bauvorhaben: Uninutzung Lager in Werkstatt 
Gebäude 202 
Rheinstraße 27, 55257 Buden heim 

 

Rie ‚es 
Architekten 
Ingenieure 

Bauherr: 

  

Im Gebäude 202 befinden sich zurzeit verschiedene Büroeinnchtungen, ein Archiv sowie eine Lagerhalle, in der 
mittels Regalsysteme Paletten eingelagert sind. Des Weiteren befindet sich in diesem Lagerbereich ein Lagerlift, 
in dem Ventile und verschiedene Langgüter eingelagert sind. 

Der Lagerbereich kann mittels Kaloriferen beheizt werden, die Beleuchtung würde im Zuge einer positiven 
Nutzungsänderung an die Arbeitsstättenrichtlinie angepasst. 

Eine Brandmeldeanlage ist installiert, Fluchtwege sind ausgeschildert. Das Hallendacht ist mit Dachkuppeln 
ausgestattet, die Händisch aufgefahren werden können. Eine Entrauchung ist im Brandfall von außen (roter 
Kasten links neben Tür Ost Eingang) händisch möglichl 

Zutrittsbeschränkung mittels Kaba-Schließsystem und Legic ist vorhanden. 

Sanitäre Einrichtungen sind in Gebäude 202 vorhanden. Umkleiden sowie Duschen sind den 
Mitarbeitern in Gebäude 301 zugeordnet. 

Pausenräume stehen für unsere Mitarbeiter im Gebäude 207 zur Verfügung. 

Zugang zum Lagerbereich des Gebäudes 202 ist im Osten möglich über ein Rolltor und eine Tür. Des Weiteren 
befinden sich nördlich, südlich und im Westen Türen über das, dass Gebäude 
begangen oder verlassen werden kann. 

Im Zuge der Nutzungsänderung, sollen Teile des Regalsystem entfernt werden. Auf der hier 
entstanden Freifläche sollen in naher Zukunft 2 Drehbänke, 1 Fräse, 1 Schlagschere, 1 
Biegebank, sowie eine Ständerbohrmaschine installiert werden, In diesem neuen Bereich soll davon 
ausgegangen werden, dass 1-2 Mitarbeiter zeitweise an diesen Maschinen arbeiten. Es könnte, falls der Bedarf 
besteht, MA in diesem Bereich tätig sind mit Personensicherungsgeräten ausgestattet werden. 

Generell sollte die Möglichkeit bestehen diesen Bereich im Bedarfsfall 24/7 nutzen zu können. 

Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind, oder werden sollen, können entsprechend der Räumlichkeiten 
geschult werden. Eine spezifische Unterweisung zur Nutzung der dort 
installierten Maschinen ist generell erforderlich. Bei Nichtnutzung werden die Maschinen mittels Schlosses 
gesichert, Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsanweisungen sind vorhanden. 

In dem Lagerbereich sind und sollen zukünftig keine Gefahrstoffe eingelagert werden 

aufgestellt: Budenheim, den 13.09.2024 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Fachbereich : 3 
Bearbeiter : Herr Kapp 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum 02. 12.2024 

 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom Drucksachen-Nr. : 

Betr.: Bauantrag zum Neubau einer 20 kV-Schaltanlage, Steinweg 22 (Flur 8, Nr. 433/5) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: 

2 ) 
/ 

Sitzungstermin: 
09.12.2024 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstinmiungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 

Beschlussvorschlag:  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Neubau einer 20 kV-Schaltanlage, Steinweg 22 (Flur 8, 
Nr. 433/5) wird erteilt. 

Begründung:  

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes 
„Industriegebiet am Rhein", der an dieser Stelle eine Fläche flur Versorgungsanlagen (Elektrizi- 
tät) festsetzt. 

Beantragt ist der Neubau der im Sommer 2024 abgebrannten 20 kV-Schaltanlage, welche den 
Neubau eines Schaltanlagengebäudes sowie den Neubau eines E-Spulengebäudes beinhaltet. Der 
Abriss des abgebrannten Gebäudes wird im Nachgang beantragt und umgesetzt, nachdem die 
neue Anlage in Betrieb genommen werden konnte. 

Das Grundstück wird bereits als Umspannwerk genutzt; diese Nutzung wurde auch bereits in 
früheren Baugenehmigungen genehmigt. Die gesamte geplante Grundfläche des Schaitgebäudes 
beträgt ca. 161 m2. Das alte Gebäude hat eine Grundfläche von ca. 163 m3  und ist somit nahezu 
identisch. Die neue Fläche teilt sich in zwei Gebäude mit jeweils einem Unter- und einem Erdge-
schoss auf Die Gebäudehöhe soll 4,76 m betragen. Sie ist somit 26 cm höher als beim alten Ge-
bäude. 

Das geplante Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans und kann planungs-
rechtlich befürwortet werden. 
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Menjoulet 
(Sachbearbeiter) 

app 
ereichsleiter) 

Hinz 
germeister) 

Anlage 
1- Baubeschreibung 
2- Lageplan 
3- Abstandsflächenplan 
4- Grundrisse, Schnitte und Ansichten des Schaltanlagengebäudes 
5- Grundrisse, Schnitte und Ansichten des E-Spulengebäudes 

Stellungnahme der Kämmerei:  erforderlich / nicht erforderlich 
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15. Oktober 2024 

Baubesch reibung 

Bauvorhaben: Ersatzrieubau eines Umspannwerks (Umspannwerk Budenheim) 
mit einer 20 kV-Schaltanlage einem 20 kV-Schaltanlagengebu und 
einem Gebaude für 20 kV-E-Spulen 

Bauherr: 

1. Veranlassung 

Auf Grund der Beschädigung der bestehenden 20kV Schaltanlage durch einen Brand im Juni 
2024 und des stark ansteigenden Leistunqsbedarfs in der Region, bedingt durch die 
Energiewende, beabsichtigt die

in 55257 Budenheim, Steinweg 22, ein 
neues 20kV Umspannwerk in einem neuen Gebäude zu errichten. Zusätzlich soll ein weiteres 
Gebäude für 20kV E-Spulen und Eigenbedarfstransforrnator errichtet werden. 

Nach Inbetriebnahme der neuen Komponenten soll durch ein anderes Vorhaben das 
bestehende Betriebsgebäude zurück gebaut werden. Ein Umbau der 110kV Freileitung und 
der 110kV Freiluftanlage sind nicht Bestandteil dieses Vorhabens. 

2. Städtebauliche Einordnung 

Für die Errichtung des Umspannwerks wird die bereits genutzte Fläche in der Gemarkung 
Budenheim der Gemeinde Budenheim gewählt. 

Das Grundstück liegt im Norden der Gemeinde Budenheim, Gemarkung Budenheim, Flur 8, 
Flurstücke 433/5. Die Fläche des Baugrundstücks beträgt ca. 1.313,5 m2. Die Mainzer Netze GmbH ist Eigentümer des Flurstücks 433/5. 

3. Erschließung 

Das Baugrundstück ist wegetechnisch über eine befestigte Straßenführung über den Steinweg 
östlich erschlossen. Für die neuen Gebäude ist eine neue Zuwegung über den Steinweg 
südlich des Grundstücks notwendig. Innerhalb des Umspannwerks wird die für den Betrieb der 
Anlage erforderliche Verkehrsinfrastruktur neu geschaffen. 

Das gesamte Umspannwerk wird vollautomatisch, ohne die Anwesenheit von Bedienpersonai 
betrieben und nur zu Wartungs- und Revisionszwecken in regelmäßigen Abständen 
begangen. Die Einrichtung von Büro- und Sozialräumen ist somit nicht erforderlich. 

Im 20kV Betriebsgebäude wird lediglich ein WC mit Handwaschbecken für das 
Wartungspersonai eingerichtet. Die Abwasserbeseitigung aus dem WC soll über die 
vorhandene Schmutzwasserleitung an der östlichen Grundstücksgrenze entsorgt werden. 

Die Beseitigung des Niederschiagswassers aus den Dachflächen der Gebäude erfolgt über 
die Einleitung in die bestehende Regenwasserentsorgung 
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4. Gebäude 

Errichtet werden insgesamt 2 Gebäude der Gebäudeklasse 1. Das sind im Einzelnen: 

- Ein 20 kV-Schaltanlagengebäude mit einem Bruttorauminhalt von 1.075,35 m3, - Ein Gebäude für 20 kV-E-Spulen mit einem Bruttorauminhalt von 595,73 m 

Zur Verwendung kommen hier Typengebäude aus Stahlbeton mit Pultdach. 

Die Gründung erfolgt auf einer tragenden Bodenpiatte oder Streifenfundamenten gemäß 
statischen Erfordernissen. Untergeschosse und Kabelkeller werden grundsätzlich aus FD-
Beton als weiße Wannen hergestellt. Kabeldurchdringungen in den Außenwänden werden mit 
geeigneten zugelassenen wasserdichten Abdichtungssystemen versehen. 

Das gesamte Gebäude wird gemäß den Anforderungen der HBO, mindestens in F 30-
Qualifikation ausgeführt. Jedes Gebäude für sich bildet einen Brandabschnitt. 

Da die Anlagen in den Gebäuden ohne die ständige Anwesenheit von Personal betrieben 
werden, ist ein Wärmeschutznachwejs nicht erforderlich. 

Die Außenwände der Gebäude werden in Stahlbeton mit einer außenhiegencen Dämmung 
ausgeführt um übermäßige Erwärmung im Sommer und starke Abkühlung im Winter zu 
vermeiden. 

Die Gebäude werden erhöht über Geländeniveau errichtet, sodass diese bei HQ Extrem von 
+86,51 ü. NN betriebsfähig bleiben. 
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